
Sozialrechtliche 
Qualifi zierung für 
Auszubildene weiterer 
Ausbildungsberufe

Ihre Ansprechpartner ...
... zu inhaltlichen Fragen
Harald Kroppmanns
06623 84-3169
KroppmannsH@bkk-akademie.de

... zu Terminen und Anmeldungen
Gina Groth
06623 84-3190
GrothG@bkk-akademie.de

Zum Schluss noch ein Hinweis!
Es gelten die AGB der BKK Akademie GmbH. Sie fi nden diese 
AGB auf unserer Website und hinter diesem QR-Code:

Änderungen vorbehalten.

BKK Akademie GmbH 
Am Alten Feld 30
36199 Rotenburg an der Fulda

www.bkk-akademie.de

Bilder: Yuri Arcurs und Kristian Sekulic, Fotlia

Stand: Januar 2020



Schwerpunkte
 ˗ Einführung in die Leistungen der Krankenkassen
 ˗ Einführung in die Rechtsanwendung
 ˗ Einführung in die Seminararbeit
 ˗ Familienversicherung
 ˗ Freiwillige Versicherung
 ˗ Grundlagen der Finanzierung
 ˗ Grundzüge des Verwaltungsverfahrens
 ˗ Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
 ˗ Sozialversicherung im System der sozialen            

Sicherung
 ˗ Überblick Geldleistungen
 ˗ Versicherung sonstiger Personen
 ˗ Versicherungsfreiheit Beschäftigter
 ˗ Versicherungspflicht Beschäftigter und Kranken-  

kassenwahlrecht
 ˗ Ziele und Ausrichtung der BKK

Zielgruppe
Für Auszubildende, die bei Ihnen einen Abschluss z. B. zum/
zur „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ oder „Kaufmann/ 
-frau im Gesundheitswesen“ oder „Kaufmann/-frau für Dialog-
marketing“ anstreben, bieten wir eine „Sozialrechtliche Qualifi-
kation“ in vier Seminarabschnitten an. 

Dauer
Dieser Bildungsgang umfasst circa 140 Unterrichtsstunden, 
verteilt auf 4 Abschnitte (4 x 1 Woche). 

Inhalt
Wir machen Ihre Auszubildenden, die in anderen Berufen als 
dem Sozialversicherungsfachangestellten ausgebildet werden, 
fit in allgemeinen Sozialrechtsthemen und in krankenversiche-
rungsrechtlichen Spezialthemen.

Bereits zu Beginn der Ausbildung finden einführende Seminare 
statt, die einen Überblick geben. Nach allgemeinen Sozial-
rechtsthemen folgen fachspezifische Vertiefungen.

Die Inhalte der Abschnitte bauen didaktisch sinnvoll aufeinan-
der auf.

Termine
Seminarbeginn 28.09.2020

Seminargebühr Für Auszubildende, die von Betriebs-
krankenkassen angemeldet werden, 
die Gesellschafter der BKK Akademie 
sind, werden keine Seminargebühren 
berechnet. Für Auszubildende, die 
von Krankenkassen etc. angemeldet 
werden, die nicht Gesellschafter der 
BKK Akademie sind, werden Seminar-
gebühren von 2.800 € berechnet 
(Gesamtpreis für alle Abschnitte).

 

 
 
 

Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden Sie auf unserer Website und hinter diesem QR-Code:


